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Vernehmlassung / Fusionsverordnung (FusV) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Landsgemeinde vom 29. April 2012 nahm das Gesetz über die Fusion von Bezirken und 
Schulgemeinden (Fusionsgesetz, FusG, GS 175.60) an. Das Gesetz regelt die Zusammen-
schlüsse von Bezirken und Schulgemeinden untereinander sowie die Aufnahme von Schulge-
meinden durch Bezirke. Die Regelung weist einen relativ hohen Detaillierungsgrad auf, sodass 
das Gesetz grundsätzlich direkt anwendbar ist. So konnte beispielsweise die Aufnahme der 
Schulgemeinde Oberegg durch den Bezirk Oberegg, die auf den 1. Januar 2018 in Kraft trat, 
ohne grössere Probleme direkt gestützt auf die gesetzliche Fusionsregelung vorgenommen 
werden.  
 
Im Hinblick auf mögliche Körperschaftszusammenschlüsse auf der gleichen Ebene ist allerdings 
noch ein wichtiger Punkt offen: Nach Art. 11 des Gesetzes kann die Standeskommission im 
Falle solcher Zusammenschlüsse für maximal drei Jahre gestaffelt sinkende Ausgleichsbeiträge 
gewähren, wenn der Zusammenschluss zu einem grossen Steuerfusssprung führt. Zur Umset-
zung dieser Bestimmung sollte festgelegt werden, welche Finanzgrundlagen für die Ermittlung 
der allfälligen Steuerfussänderung berücksichtigt werden, wann von einem grossen Steuer-
sprung im Sinne des Gesetzes auszugehen ist, welche Differenz gedeckt werden soll und wie 
die Staffelung der Beiträge gestaltet wird. Diesbezüglich ist das Gesetz noch ergänzungsbe-
dürftig.  
 
Weiter besteht noch ein gewisser Klärungsbedarf hinsichtlich des Ablaufs bei vorgängigen 
Grenzanpassungen sowie bei angeordneten Grenzänderungen. Insbesondere ist für die Anord-
nung einer Grenzänderung durch den Grossen Rat das Erforderliche zu regeln. In gleicher Wei-
se ist die in Art. 8 Abs. 2 des Gesetzes vorgesehene Möglichkeit der hoheitlichen Anordnung 
von Zusammenschlüssen trotz anderslautender Abstimmungsresultate zu präzisieren.  
 
Sodann empfiehlt es sich, den Anschluss von inaktiven Schulgemeinden an eine aktive Schul-
gemeinde im Sinne von Art. 4 des Gesetzes genauer zu regeln. Näher darzulegen sind in die-
sem Zusammenhang namentlich die Differenzen, die im Vergleich mit gewöhnlichen Zusam-
menschlüssen unter Schulgemeinden bestehen.  
 
Im Fusionsprozess zwischen dem Bezirk und der Schulgemeinde Oberegg haben sich zudem 
verschiedene Fragen ergeben, die im Rahmen des Erlasses von Ausführungsrecht zum Fusi-
onsgesetz mit Vorteil einer weiteren Klärung zugeführt werden. So erscheinen namentlich Prä-
zisierungen zum Abstimmungsprozess bei Aufnahmen angebracht.  
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Sie erhalten in der Beilage den Entwurf der Fusionsverordnung (FusV) samt Botschaft. Die Un-
terlagen können auch im Internet abgerufen und heruntergeladen werden, und zwar unter 
www.ai.ch/fusv.  
 
Wir bitten Sie, Ihre Stellungnahme bis spätestens  
 

Montag, 25. März 2019 
 

zuhanden der Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell, einzureichen. Elektronische Stel-
lungnahmen richten Sie bitte an info@rk.ai.ch. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre geschätzte Mitwirkung und grüssen Sie freundlich. 
 
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Markus Dörig 
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